
 

 
 
BU Nr. 117/2017 
 
 
Umgestaltung Teilabschnitt Ulrichstraße 
- Baubeschluss und Vergabe von Planungsleistungen 
 
 

Gremium am  

Gemeinderat 18.05.2017 öffentlich 

 
 
Beschlussvorschlag:  
1. Baubeschluss mit Zustimmung zum aktuellen Entwurf des Büro Bolz & Palmer. 
2. Weiterbeauftragung Teilabschnitt Umgestaltung (LP 5-8) an das Ingenieurbüro Bolz & 

Palmer (Honorar ca. 47.289,46 €) 
3. Beauftragung Büro Krop Teilabschnitt Sanierung Schweizerbachverdolung (Honorar  
 ca. 13.092,40 €) 
4. Die Verwaltung wird mit dem weiteren Verfahren (Ausschreibung, Vergabe usw.) im
 Rahmen der im Haushalt eingestellten Mittel beauftragt.     

 
 
Haushaltswirtschaftliche Auswirkungen: 
Kosten EUR 650.000 € / 150.000 € 
Planbetrag Haushaltsplan EUR: 760.000 € / 150.000 € 
Haushaltsstelle: 2.6150.952001 / 2.6900.956300 
Haushaltsplan Seite: 255 / 260 
davon noch verfügbar EUR: 714.695,55 € / 150.000 € 
Über-/außerplanmäßige Ausgabe: nein 
Deckungsvorschlag:  
  

 

 
Bezug zum Kursbuch Weinstadt 2030:  
  Kein Bezug    

 
 
Verfasser: 
10.5.2017, Amt 66, M. Sonn   

 
 
Mitzeichnung: 
Fachbereich Person Datum 

Stadtplanungsamt Schlegel, Reinhard 11.05.2017 

Dezernat II Deißler, Thomas 11.05.2017 

Oberbürgermeister Scharmann, Michael 12.05.2017 
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Sachverhalt: 
Es gilt der Text der BU 079/2017 
 
 
In der Gemeinderatssitzung vom 27.4.2017 wurde der Beschlussvorschlag mehrheitlich  
abgelehnt. 
 
Im Wesentlichen sollten noch folgende Punkte überarbeitet werden: 
 

 Mehr Stellplätze 

 Überprüfung der Lage der Bushaltestellen 

 Verkehrsuntersuchung des Knotens Stuttgarter-/Ulrichstraße mit Überprüfung der 
Bedarfsampel 

 Containerstandort „kleine“ Ulrichstraße 

 Fördersituation 
 
Es ist vorgesehen den Verkehrsplaner Büro Karajan aus Stuttgart in die Sitzung einzuladen. 
Des Weiteren soll vom OVR (Omnibus-Verkehr Ruoff GmbH) voraussichtlich Herr Sauer an 
der Sitzung teilnehmen.  
Zur Darstellung der Fördersituation wir Herr Gandbhir von der STEG anwesend sein.  

 
 
 
Stellplätze: 
 
Im Bestand sind derzeit 6 Stellplätze ausgewiesen. Im Entwurf sind 15 Stellplätze geplant. 
Es wird hiermit darauf verwiesen, dass die bestehenden Grundstückszufahren beim ein- und 
ausfahren, zukünftig, die Gegenfahrbahn mitbenützen müssen. Dies ist vertretbar – die 
Situation besteht bereits auch an anderer Stelle der Ulrichstraße, hier sind uns keine 
Probleme bekannt.     
 

 
 
Fördersituation: 
 
Für das Projekt Beutelsbach Ortskern III sind Fördermittel von ca. 270.000 € eingeplant. 
Die Maßnahme muss bis Ende April 2018 abgerechnet sein. 
 
Sollte das Projekt nicht ausgeführt werden, entstehen Rückzahlungsforderungen vom Land,  
in Höhe von ca. 270.000 €.    

 
 


	Datum
	Ostatus
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	SMC_BM_VOTEXT5
	FAuswirkung
	SMC_BM_VOTEXT6
	SMC_BM_KW_1PE
	SMC_BM_KW_2DAT
	SMC_BM_KW
	Sachverhalt

